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Allgemeine Geschäftsbedingungen der DEK GmbH 
 

1. Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Perso-

nen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Ab-
satz 1 BGB. 
 

1.2 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle vereinbarten Leistungen einschließlich Auskünften, 
Lieferungen und Ähnlichem sowie für im Rahmen der Auftragsdurchführung erbrachte Nebenleis-
tungen und sonstige Nebenpflichten. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen 
oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

 
1.3 Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers einschließlich eventueller Einkaufs-

bedingungen finden keine Anwendung und werden hiermit ausgeschlossen. Vertragsbedingungen 
des Auftraggebers werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn ihnen die DEK GmbH nicht aus-
drücklich widerspricht.  

 
2. Angebote 

 
Alle Angebote der DEK GmbH sind freibleibend und unverbindlich, soweit nichts Anderes verein-
bart wurde.  

 
3. Zustandekommen von Verträgen  
 
 Der Vertrag kommt durch Annahme des Angebotes der DEK GmbH oder eines gesonderten Ver-

tragsdokumentes durch beide Vertragsparteien oder durch Ausführung der vom Auftraggeber an-
geforderten Arbeiten durch die DEK GmbH zustande. Sofern der Auftraggeber die DEK GmbH oh-
ne vorheriges Angebot der DEK GmbH beauftragt, ist die DEK GmbH in ihrem alleinigen Ermessen 
zur Annahme der Bestellung durch schriftliche Erklärung der Annahme (einschließlich einer sol-
chen auf elektronischem Wege) oder durch Erbringung der beauftragten Leistungen berechtigt.  

 
4. Beschaffenheitsangaben 

 
 Angaben der DEK GmbH zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung sowie Darstellungen der-

selben (z.B. Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garan-
tierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 
oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vor-
schriften oder Normenänderungen erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen sind zuläs-
sig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

 
5. Leistungsumfang  
 
5.1 Für den Umfang der Leistungen ist nur eine von beiden Seiten abgegebene übereinstimmende 

Erklärung maßgebend. Liegt eine solche nicht vor, so ist die schriftliche Auftragsbestätigung der 
DEK GmbH maßgebend.  

 
5.2 Die vereinbarten Leistungen werden unter Beachtung der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

geltenden Vorschriften durchgeführt. 
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5.3 Von der DEK GmbH in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gel-
ten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist und ein fester Termin zu-
gesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten. 

 
5.4 Die DEK GmbH kann – unbeschadet ihrer Rechte aus dem Verzug des Kunden – vom Kunden 

eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leis-
tungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen 
der DEK GmbH gegenüber nicht nachkommt. 

 
6. Leistungsabrechnung 
 
 Ist bei der Erteilung des Auftrages der Leistungsumfang nicht schriftlich festgelegt bzw. kein Entgelt 

schriftlich vereinbart, erfolgt die Abrechnung nach der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen 
Preisliste der DEK GmbH. Die Preise verstehen sich in EURO ab Lager der DEK GmbH in Erding. 
Verpackung, Fracht, gesetzliche Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und an-
dere öffentliche Abgaben werden gesondert ausgewiesen und in Rechnung gestellt. 

 
7. Zahlungsbedingungen  
 
7.1 Alle Rechnungsbeträge sind sofort ohne Abzug mit Rechnungseingang zur Zahlung fällig. Skonti wer-

den nicht gewährt.  
 
7.2 Die Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungs- und Kundennummer auf das Bankkonto der DEK 

GmbH, das auf der Rechnung angegeben ist, zu leisten. 
 
7.3 Im Falle des Verzugs ist die DEK GmbH berechtigt, einen Zinssatz in Höhe von 8 % über dem Basis-

zinssatz der Deutschen Bundesbank zu verlangen. Gleichzeitig wird die Geltendmachung eines wei-
tergehenden Schadens vorbehalten. 

 
7.4 Ist der Auftraggeber mit der Begleichung der Rechnung trotz angemessener Nachfristsetzung in Ver-

zug, so kann die DEK GmbH vom Vertrag zurücktreten, Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlan-
gen und die weitere Ausführung evtl. weiterer vertraglicher Leistungen verweigern. 

 
7.5 Die Regelung in Ziffer 7.4 gilt ebenso bei Nichteinlösung von Schecks, Zahlungseinstellung, Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens gegen den Auftraggeber oder Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens mangels Masse. 

 
7.6 Beanstandungen der Rechnungen der DEK GmbH sind innerhalb von 2 Wochen nach Empfang der 

Rechnung schriftlich geltend zu machen. 
 
7.7 Die DEK GmbH ist dazu berechtigt, einen angemessenen Kostenvorschuss zu verlangen.  
 
7.8 Die DEK GmbH ist berechtigt, bei gestiegenen Gemein- und/oder Bezugskosten die Preise zu Beginn 

eines Monats zu erhöhen. Dies erfolgt durch schriftliche Anzeige, die 1 Monat (Änderungsfrist) vor 
dem beabsichtigten Inkrafttreten abgesandt sein muss.  

 
7.9 Gegen Forderungen der DEK GmbH kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen For-

derungen aufgerechnet werden. 
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8. Gewährleistung 
 
8.1 Die gelieferten Gegenstände und die erbrachten Leistungen sind unverzüglich nach Ablieferung bzw. 

unverzüglich nach Erbringung an den Kunden oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu 
untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn der DEK GmbH nicht eine Mängelrüge hinsichtlich of-
fensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung 
erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes bzw. nach Er-
bringung der Leistung oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels 
oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung des Liefergegen-
standes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist. 

 
8.2 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist die DEK GmbH innerhalb einer angemessenen 

Frist zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Un-
möglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen min-
dern. 

 

8.3 Die DEK GmbH garantiert Normenkonformität und einwandfreie Beschaffenheit der von ihr gelieferten 
Gegenstände im Originalauslieferungszustand. Sofern die von der DEK GmbH gelieferten Gegen-
stände von Dritten weiterverarbeitet wurden, erlischt jegliche Garantie hinsichtlich Normenkonformität.    

 
9. Vertraulichkeit 

 
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie die als vertrau-
lich gekennzeichneten Geschäftsvorgänge, Dateien und Unterlagen streng vertraulich zu behandeln 
und dazu unbefugten Dritten keinerlei Informationen zu geben oder den Zugriff auf vertrauliche Datei-
en und Unterlagen zu ermöglichen.  

 
10. Haftung der DEK GmbH 
 
10.1 Die Haftung der DEK GmbH für Schäden und Aufwendungen, die von Organen und/oder Mitarbeitern 

der DEK GmbH verursacht wurden, ist unabhängig vom Rechtsgrund, insbesondere bei Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlungen, auf die dreifache Vergü-
tung des Einzelauftrages jedoch maximal bis zu einer Höhe von 20.000,00 EUR  beschränkt.  

 
10.2 Die DEK GmbH haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung bzw. für Liefer- oder Leis-

tungsverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt und sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Ma-
terial- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Man-
gel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die die DEK GmbH nicht zu 
vertreten hat. Sofern solche Ereignisse der DEK GmbH die Lieferung oder Leistung wesentlich er-
schweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist 
die DEK GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer ver-
längern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine 
um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden in-
folge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch 
unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber der DEK GmbH vom Vertrag zurücktreten. 
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10.3 Die DEK GmbH haftet nicht für indirekte oder Folgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen 
Gewinn, Geschäftsausfall, Verlust einer Geschäftsgelegenheit, Minderung des Firmenwertes sowie 
Kosten im Zusammenhang mit Produktrückruf. Die DEK GmbH haftet ferner nicht für jegliche Verluste, 
Schäden oder Kosten, die dem Kunden infolge einer Inanspruchnahme durch Dritte entstehen kön-
nen. 

 

10.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, soweit sie auf grobe Fahrlässigkeit oder Vor-
satz beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wenn die DEK GmbH die Pflichtverletzung zu vertreten hat. 

 
10.5 Die Verjährung von Schadensersatzansprüchen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
  
11. EIGENTUMSVORBEHALT 
 
11.1 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden der-

zeitigen und künftigen Forderungen der DEK GmbH gegen den Kunden aus der zwischen den Ver-
tragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese 
Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).  

 
11.2 Die von der DEK GmbH an den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 

gesicherten Forderungen Eigentum der DEK GmbH. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre 
Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt. 

 
11.3 Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für die DEK GmbH. 
 
11.4 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemä-

ßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignun-
gen sind unzulässig. 

 
11.5 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die 

hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber an die DEK GmbH ab. Die DEK GmbH ermäch-
tigt den Kunden widerruflich, die an die DEK GmbH abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für 
Rechnung der DEK GmbH einzuziehen. Die DEK GmbH darf diese Einzugsermächtigung nur im Ver-
wertungsfall widerrufen. 

 
11.6 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie unverzüg-

lich auf das Eigentum der DEK GmbH hinweisen und die DEK GmbH hierüber informieren, um ihr die 
Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Die DEK GmbH wird die Vorbehaltsware sowie 
die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach ihrer Wahl freigeben, so-
weit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. 

 
11.7 Tritt die DEK GmbH bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – 

vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist sie berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. 
 
12. Teilunwirksamkeit, Schriftform, Gerichtsstand 
  
12.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen.  
 
12.2 Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform; das gilt auch für 

Änderungen und Ergänzungen dieser Schriftformregelung selbst. 
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12.3 Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages werden die Ver-
tragspartner eine der unwirksamen Regelung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht möglichst na-
hekommende rechtswirksame Ersatzregelung vereinbaren.  

 
12.4 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München. Die Bezie-

hungen zwischen der DEK GmbH und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 


